
 

Änderungen des SGB XII zum 01.01.2020 
 
Bisher           ab 01.01.2020 
§ 79 Abs. 1 Rahmenverträge 

(1) Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die 
kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene 
schließen mit den Vereinigungen der Träger der 
Einrichtungen auf Landesebene gemeinsam und 
einheitlich Rahmenverträge zu den Vereinbarungen 
nach § 75 Abs. 3 und § 76 Abs. 2 über 
 
1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungs-
pauschalen und -beträgen nach § 75 Abs. 3 zu Grunde 
zu legenden Kostenarten und -bestandteile sowie die 
Zusammensetzung der Investitionsbeträge nach § 76 
Abs. 2, 
2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und 
Zusammensetzung der Maßnahmepauschalen, die 
Merkmale für die Bildung von Gruppen mit 
vergleichbarem Bedarf nach § 76 Abs. 2 sowie die Zahl 
dieser zu bildenden Gruppen, 
3. die Zuordnung der Kostenarten und -bestandteile 
nach § 41 des Neunten Buches und 

4. den Inhalt und das Verfahren zur Durchführung von 
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung nach § 75 
Abs. 3 ab.  

 

 

Für Einrichtungen, die einer Kirche oder Religions-
gemeinschaft des öffentlichen Rechts oder einem 
sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, 
können die Rahmenverträge auch von der Kirche oder 
Religionsgemeinschaft oder von dem Wohlfahrts-
verband abgeschlossen werden, dem die Einrichtung 
angehört. In den Rahmenverträgen sollen die 
Merkmale und Besonderheiten der jeweiligen 
Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel 
berücksichtigt werden. 
 
(2) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände und die Vereinigungen 
der Träger der Einrichtungen auf Bundesebene 
vereinbaren gemeinsam und einheitlich Empfehlungen 
zum Inhalt der Verträge nach Absatz 1. 
 

§ 80 Abs. 1 Rahmenverträge 

(1) Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die 
örtlichen Träger der Sozialhilfe im Zuständigkeits-
bereich des überörtlichen Trägers schließen mit den 
Vereinigungen der Leistungserbringer gemeinsam und 
einheitlich Rahmenverträge zu den Vereinbarungen 
nach § 76 ab. Die Rahmenverträge bestimmen 

1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungs-
pauschalen und -beträgen nach § 76 zugrunde zu 
legenden Kostenarten und -bestandteile sowie die 
Zusammensetzung der Investitionsbeträge 
nach § 76, 

2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und 
Zusammensetzung der Maßnahmepauschalen, die 
Merkmale für die Bildung von Gruppen mit 
vergleichbarem Bedarf nach § 76 Absatz 3 Satz 3 sowie 
die Zahl der zu bildenden Gruppen, 
3. die Festlegung von Personalrichtwerten oder 
anderen Methoden zur Festlegung der personellen 
Ausstattung, 
4. die Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlich-
keit und Qualitätssicherung einschließlich der 
Wirksamkeit der Leistungen sowie Inhalt und 
Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- 
und Qualitätsprüfungen und 
5. das Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen. 
 
Für Leistungserbringer, die einer Kirche oder Religions-
gemeinschaft des öffentlichen Rechts oder einem 
sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, 
können die Rahmenverträge auch von der Kirche oder 
Religionsgemeinschaft oder von dem Wohlfahrts-
verband abgeschlossen werden, dem der Leistungs-
erbringer angehört. In den Rahmenverträgen sollen die 
Merkmale und Besonderheit der jeweiligen Leistungen 
berücksichtigt werden. 
 
 
(2) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände und die Bundes-
vereinigungen der Leistungserbringer vereinbaren 
gemeinsam und einheitlich Empfehlungen zum Inhalt 
der Rahmenverträge nach Absatz 1. 
(4) Kommt es nicht innerhalb von sechs Monaten 



 

 
 
 
 

nach schriftlicher Aufforderung durch die Landes-
regierung zu einem Rahmenvertrag, kann die 
Landesregierung durch Rechtsverordnung die Inhalte 
regeln. 
 

§ 75 Einrichtungen und Dienste 

(1) Einrichtungen sind stationäre und teilstationäre 
Einrichtungen im Sinne von § 13. Die §§ 75 bis 80 
finden auch für Dienste Anwendung, soweit nichts 
Abweichendes bestimmt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die 
Träger der Sozialhilfe eigene Einrichtungen nicht neu 
schaffen, soweit geeignete Einrichtungen anderer 
Träger vorhanden sind, ausgebaut oder geschaffen 
werden können. Vereinbarungen nach Absatz 3 sind 
nur mit Trägern von Einrichtungen abzuschließen, die 
insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Leistungs-
fähigkeit und der Sicherstellung der Grundsätze des § 9 
Abs. 1 zur  Erbringung der Leistungen geeignet sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 75 Allgemeine Grundsätze 

(1) Der Träger der Sozialhilfe darf Leistungen nach dem 
Siebten bis Neunten Kapitel mit Ausnahme der 
Leistungen der häuslichen Pflege, soweit diese gemäß 
§ 64 durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe 
stehen, oder als Nachbarschaftshilfe übernommen 
werden, durch Dritte  (Leistungserbringer) nur 
bewilligen, soweit eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen dem Träger des Leistungserbringers und dem 
für den Ort der Leistungserbringung zuständigen 
Träger der Sozialhilfe besteht. Die Vereinbarung kann 
auch zwischen dem Träger der Sozialhilfe und dem 
Verband, dem der Leistungserbringer angehört, 
geschlossen werden, soweit der Verband eine 
entsprechende Vollmacht nachweist. Die Verein-
barungen sind für alle übrigen Träger der Sozialhilfe 
bindend. Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungs-
fähigkeit entsprechen und dürfen das Maß des Not-
wendigen nicht überschreiten. Sie sind vor Beginn der 
jeweiligen Wirtschaftsperiode für einen zukünftigen 
Zeitraum abzuschließen (Vereinbarungszeitraum); 
nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig. Die 
Ergebnisse sind den Leistungsberechtigten in einer 
wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen. 
(2) Sind geeignete Leistungserbringer vorhanden, 
soll der Träger der Sozialhilfe zur Erfüllung seiner 
Aufgaben eigene Angebote nicht neu schaffen. 
Geeignet ist ein Leistungserbringer, der unter Sicher-
stellung der Grundsätze des § 9 Absatz 1 die 
Leistungen wirtschaftlich und sparsam erbringen kann. 
Geeignete Träger von Einrichtungen dürfen nur solche 
Personen beschäftigen oder ehrenamtliche Personen, 
die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kontakt mit 
Leistungsberechtigten haben, mit Aufgaben betrauen, 
die nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 
225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetz-
buchs verurteilt worden sind. Die Leistungserbringer 
sollen sich von Fach- und anderem Betreuungs-
personal, die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kontakt 
mit Leistungsberechtigten haben, vor deren Einstellung 
oder Aufnahme einer dauerhaften ehrenamtlichen 
Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ein Führungs-
zeugnis nach § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregister-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sind Einrichtungen vorhanden, die in gleichem Maße 
geeignet sind, hat der Träger der Sozialhilfe Verein-
barungen vorrangig mit Trägern abzuschließen, deren 
Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und 
Qualität der Leistung nicht höher ist als die anderer 
Träger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Wird die Leistung von einer Einrichtung erbracht, ist 
der Träger der Sozialhilfe zur Übernahme der 
Vergütung für die Leistung nur verpflichtet, wenn mit 
dem Träger der Einrichtung oder seinem Verband eine 
Vereinbarung über  
1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen 
(Leistungsvereinbarung), 
2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträgen 
für einzelne Leistungsbereiche zusammensetzt 
(Vergütungsvereinbarung) und 
3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Leistungen (Prüfungsvereinbarung) 
besteht. Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 

gesetzes vorlegen lassen. Nimmt der Leistungs-
erbringer Einsicht in ein Führungszeugnis nach § 30a 
Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes, so 
speichert er nur den Umstand der Einsichtnahme, das 
Datum des Führungszeugnisses und die Information, 
ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen 
einer in Satz 3 genannten Straftat rechtskräftig 
verurteilt worden ist. Der Träger der Einrichtung darf 
diese Daten nur verändern und nutzen, soweit dies zur 
Prüfung der Eignung einer Person erforderlich ist. Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie 
sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an 
die Einsichtnahme keine Tätigkeit für den  Leistungs-
erbringer wahrgenommen wird. Sie sind spätestens 
drei Monate nach der letztmaligen Ausübung einer 
Tätigkeit für den Leistungserbringer zu löschen. Die 
durch den Leistungserbringer geforderte Vergütung ist 
wirtschaftlich angemessen, wenn sie im Vergleich mit 
der Vergütung vergleichbarer Leistungserbringer im 
unteren Drittel liegt (externer Vergleich). Liegt die 
geforderte Vergütung oberhalb des unteren Drittels, 
kann sie wirtschaftlich angemessen sein, sofern sie 
nachvollziehbar auf einem höheren Aufwand des 
Leistungserbringers beruht und wirtschaftlicher 
Betriebsführung entspricht. In den externen Vergleich 
sind die im Einzugsbereich tätigen Leistungserbringer 
einzubeziehen. Tariflich vereinbarte Vergütungen 
sowie entsprechende Vergütungen nach kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen sind grundsätzlich als wirt-
schaftlich anzusehen, auch soweit die Vergütung aus 
diesem Grunde oberhalb des unteren Drittels liegt. 
(3) Sind mehrere Leistungserbringer im gleichen Maße 
geeignet, hat der Träger der Sozialhilfe Vereinbarungen 
vorrangig mit Leistungserbringern abzuschließen, 
deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang 
und vergleichbarer Qualität der Leistung nicht höher ist 
als die anderer Leistungserbringer. 
(4) Besteht eine schriftliche Vereinbarung, ist der 
Leistungserbringer im Rahmen des vereinbarten 
Leistungsangebotes verpflichtet, Leistungsberechtigte 
aufzunehmen und zu betreuen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Leistungsfähigkeit entsprechen. Der Träger der 
Sozialhilfe kann die Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Leistung prüfen. 
 

(4) Ist eine der in Absatz 3 genannten Vereinbarungen 
nicht abgeschlossen, darf der Träger der Sozialhilfe 
Leistungen durch diese Einrichtung nur erbringen, 
wenn dies nach der Besonderheit des Einzelfalls 
geboten ist. Hierzu hat der Träger der Einrichtung ein 
Leistungsangebot vorzulegen, das die Voraussetzung 
des § 76 erfüllt, und sich schriftlich zu verpflichten, 
Leistungen entsprechend diesem Angebot zu 
erbringen. Vergütungen dürfen nur bis zu der Höhe 
übernommen werden, wie sie der Träger der 
Sozialhilfe am Ort der Unterbringung oder in seiner 
nächsten Umgebung für vergleichbare Leistungen nach 
den nach Absatz 3 abgeschlossenen Vereinbarungen 
mit anderen Einrichtungen trägt. Für die Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen gelten 
die Vereinbarungsinhalte des Trägers der Sozialhilfe 
mit vergleichbaren Einrichtungen entsprechend. Der 
Träger der Sozialhilfe hat die Einrichtung über Inhalt 
und Umfang dieser Prüfung zu unterrichten. Absatz 5 
gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(5) Der Träger der Sozialhilfe darf die Leistungen durch 
Leistungserbringer, mit denen keine schriftliche 
Vereinbarung getroffen wurde, nur erbringen, soweit 
1. dies nach der Besonderheit des Einzelfalles geboten 
ist, 
2. der Leistungserbringer ein schriftliches Leistungs-
angebot vorlegt, das für den Inhalt einer Vereinbarung 
nach § 76 gilt, 
3. der Leistungserbringer sich schriftlich verpflichtet, 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Leistungserbringung zu beachten, 
4. die Vergütung für die Erbringung der Leistungen 
nicht höher ist als die Vergütung, die der Träger der 
Sozialhilfe mit anderen Leistungserbringern für  
vergleichbare Leistungen vereinbart hat. 
Die allgemeinen Grundsätze der Absätze 1 bis 4 und 6 
sowie die Vorschriften zum Inhalt der Vereinbarung 
(§ 76), zur Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung 
(§ 77a), zur Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 
(§ 78), zur Kürzung der Vergütung (§ 79) und zur 
außerordentlichen Kündigung der Vereinbarung (§ 79a) 
gelten entsprechend. 
(6) Der Leistungserbringer hat gegen den Träger 
der Sozialhilfe einen Anspruch auf Vergütung der 
gegenüber dem Leistungsberechtigten erbrachten 
Leistungen. 
 

§ 76 Inhalt der Vereinbarungen 
 
(1) Die Vereinbarung über die Leistung muss die 
wesentlichen Leistungsmerkmale festlegen, 
mindestens jedoch die betriebsnotwendigen Anlagen 
der Einrichtung, den von ihr zu betreuenden Personen-
kreis, Art, Ziel und Qualität der Leistung, Qualifikation 
des Personals sowie die erforderliche sächliche und 
personelle Ausstattung. In die Vereinbarung ist die 
Verpflichtung der Einrichtung aufzunehmen, im 
Rahmen des vereinbarten Leistungsangebotes 
Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen. 
Die Leistungen müssen ausreichend und wirtschaftlich 
sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten. 
 
(2) Vergütungen für die Leistungen nach Absatz 1 
bestehen aus den Pauschalen für Unterkunft und 
Verpflegung (Grundpauschale) und für die Maß-

§ 76 Inhalt der Vereinbarungen 

(1) In der schriftlichen Vereinbarung mit Erbringern 
von Leistungen nach dem Siebten bis Neunten 
Kapitel sind zu regeln: 
1. Inhalt, Umfang und Qualität einschließlich der 
Wirksamkeit der Leistungen (Leistungsvereinbarung) 
sowie 
2. die Vergütung der Leistung (Vergütungs-
vereinbarung). 
 
 
 
 
 
 

(2) In die Leistungsvereinbarung sind als wesentliche 
Leistungsmerkmale insbesondere aufzunehmen: 
1. die betriebsnotwendigen Anlagen des Leistungs-
erbringers, 



 

nahmen (Maßnahmenpauschale) sowie aus einem 
Betrag für betriebsnotwendige Anlagen einschließlich 
ihrer Ausstattung (Investitionsbetrag). Förderungen 
aus öffentlichen Mitteln sind anzurechnen. Die Maß-
nahmenpauschale kann nach Gruppen für Leistungs-
berechtigte mit vergleichbarem Bedarf kalkuliert 
werden. Einer verlangten Erhöhung der Vergütung auf 
Grund von Investitionsmaßnahmen braucht der Träger 
der Sozialhilfe nur zustimmen, wenn er der Maßnahme 
zuvor zugestimmt hat. 
 
(3) Die Träger der Sozialhilfe vereinbaren mit dem 
Träger der Einrichtung Grundsätze und Maßstäbe für 
die Wirtschaftlichkeit und die Qualitätssicherung der 
Leistungen sowie für den Inhalt und das Verfahren zur 
Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitäts-
prüfungen. Das Ergebnis der Prüfung ist festzuhalten 
und in geeigneter Form auch den Leistungs-
berechtigten der Einrichtung zugänglich zu machen. 
Die Träger der Sozialhilfe haben mit den nach heim-
rechtlichen Vorschriften zuständigen Aufsichts-
behörden und dem Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung zusammenzuarbeiten, um Doppel-
prüfungen möglichst zu vermeiden. 
 

2. der zu betreuende Personenkreis, 
3. Art, Ziel und Qualität der Leistung, 
4. die Festlegung der personellen Ausstattung, 
5. die Qualifikation des Personals sowie 
6. die erforderliche sächliche Ausstattung. 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Vergütungsvereinbarung besteht mindestens 
aus 
1. der Grundpauschale für Unterkunft und 
Verpflegung, 
2. der Maßnahmepauschale sowie 
3. einem Betrag für betriebsnotwendige Anlagen 
einschließlich ihrer Ausstattung (Investitionsbetrag). 
Förderungen aus öffentlichen Mitteln sind anzu-
rechnen. 
Die Maßnahmepauschale ist nach Gruppen für 
Leistungsberechtigte mit vergleichbarem 
Bedarf sowie bei Leistungen der häuslichen Pflegehilfe 
für die gemeinsame Inanspruchnahme durch mehrere 
Leistungsberechtigte zu kalkulieren.  
 

§ 77 Abschluss von Vereinbarungen 

(1) Die Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 sind vor 
Beginn der jeweiligen Wirtschaftsperiode für einen 
zukünftigen Zeitraum (Vereinbarungszeitraum) abzu-
schließen; nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig. 
Vertragspartei der Vereinbarungen sind der Träger der 
Einrichtung und der für den Sitz der Einrichtung 
zuständige Träger der Sozialhilfe; die Vereinbarungen 
sind für alle übrigen Träger der Sozialhilfe bindend. 
Kommt eine Vereinbarung nach § 76 Abs. 2 innerhalb 
von sechs Wochen nicht zustande, nachdem eine 
Partei schriftlich zu Verhandlungen aufgefordert hat, 
entscheidet die Schiedsstelle nach § 80 auf Antrag 
einer Partei unverzüglich über die Gegenstände, über 
die keine Einigung erreicht werden konnte. Gegen die 
Entscheidung ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten 
gegeben. Die Klage richtet sich gegen eine der beiden 
Vertragsparteien, nicht gegen die Schiedsstelle. Einer 
Nachprüfung der Entscheidung in einem Vorverfahren 
bedarf es nicht. 
 
 
 
 
 

§ 77 Verfahren und Inkrafttreten der Vereinbarung 

(1) Der Leistungserbringer oder der Träger der 
Sozialhilfe hat die jeweils andere Partei schriftlich 
zu Verhandlungen über den Abschluss einer 
Vereinbarung gemäß § 76 aufzufordern. Bei einer 
Aufforderung zum Abschluss einer Folgevereinbarung 
sind die Verhandlungsgegenstände zu benennen. 
Die Aufforderung durch den Leistungsträger kann an 
einen unbestimmten Kreis von Leistungserbringern 
gerichtet werden. Auf Verlangen einer Partei sind 
geeignete Nachweise zu den  Verhandlungs-
gegenständen vorzulegen. 
 
(2) Kommt es nicht innerhalb von drei Monaten, 
nachdem eine Partei zu Verhandlungen aufgefordert 
wurde, zu einer schriftlichen Vereinbarung, 
so kann jede Partei hinsichtlich der strittigen 
Punkte die gemeinsame Schiedsstelle anrufen. Die 
Schiedsstelle hat unverzüglich über die strittigen 
Punkte zu entscheiden. Gegen die Entscheidung 
der Schiedsstelle ist der Rechtsweg zu den 
Sozialgerichten gegeben, ohne dass es eines 
Vorverfahrens bedarf. Die Klage ist nicht gegen die 
Schiedsstelle, sondern gegen den Verhandlungspartner 
zu richten. 



 

(2) Vereinbarungen und Schiedsstellenentscheidungen 
treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in Kraft. 
Wird ein Zeitpunkt nicht bestimmt, werden Verein-
barungen mit dem Tag ihres Abschlusses, Fest-
setzungen der Schiedsstelle mit dem Tag wirksam, an 
dem der Antrag bei der Schiedsstelle eingegangen ist. 
Ein jeweils vor diesen Zeitpunkt rückwirkendes 
Vereinbaren oder Festsetzen von Vergütungen ist nicht 
zulässig. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraums 
gelten die vereinbarten oder festgesetzten 
Vergütungen bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen 
weiter. 
 
 

(3) Vereinbarungen und Schiedsstellenentscheidungen 
treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt 
in Kraft. Wird in einer Vereinbarung ein Zeitpunkt 
nicht bestimmt, wird die Vereinbarung mit dem 
Tag ihres Abschlusses wirksam. Festsetzungen 
der Schiedsstelle werden, soweit keine Festlegung 
erfolgt ist, rückwirkend mit dem Tag wirksam, an 
dem der Antrag bei der Schiedsstelle eingegangen 
ist. Soweit in den Fällen des Satzes 3 während des 
Schiedsstellenverfahrens der Antrag geändert wurde, 
ist auf den Tag abzustellen, an dem der geänderte 
Antrag bei der Schiedsstelle eingegangen ist. 
Ein jeweils vor diesem Zeitpunkt zurückwirkendes 
Vereinbaren oder Festsetzen von Vergütungen ist in 
den Fällen der Sätze 1 bis 4 nicht zulässig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 77 Abs. 3 
(3) Bei unvorhersehbaren wesentlichen 
Veränderungen der Annahmen, die der Vereinbarung 
oder Entscheidung über die Vergütung zu Grunde 
lagen, sind die Vergütungen auf Verlangen einer 
Vertragspartei für den laufenden Vereinbarungs-
zeitraum neu zu verhandeln. Die Absätze 1 und 2 
gelten entsprechend. 
 

§ 77a Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung 

(1) Mit der Zahlung der vereinbarten Vergütung 
gelten alle während des Vereinbarungszeitraums 
entstandenen Ansprüche des Leistungserbringers 
auf Vergütung der Leistung als abgegolten. Die im 
Einzelfall zu zahlende Vergütung bestimmt sich auf der 
Grundlage der jeweiligen Vereinbarung nach dem 
Betrag, der dem Leistungsberechtigten vom 
zuständigen Träger der Sozialhilfe bewilligt worden 
ist. Sind Leistungspauschalen nach Gruppen von 
Leistungsberechtigten kalkuliert (§ 76 Absatz 3 
Satz 2), richtet sich die zu zahlende Vergütung nach 
der Gruppe, die dem Leistungsberechtigten vom 
zuständigen Träger der Sozialhilfe bewilligt wurde. 
 
(2) Einer Erhöhung der Vergütung auf Grund von 
Investitionsmaßnahmen, die während des laufenden 
Vereinbarungszeitraums getätigt werden, muss der 
Träger der Sozialhilfe zustimmen, soweit er der Maß-
nahme zuvor dem Grunde und der Höhe nach zuge-
stimmt hat. 
 
(3) Bei unvorhergesehenen wesentlichen Änderungen 
der Annahmen, die der Vergütungsvereinbarung oder 
der Entscheidung der Schiedsstelle über die Vergütung 
zugrunde lagen, sind die Vergütungen auf Verlangen 
einer Vertragspartei für den laufenden Vereinbarungs-
zeitraum neu zu verhandeln. Für eine Neuverhandlung 
gelten die Vorschriften zum Verfahren und Inkraft- 
treten (§ 77) entsprechend. 
 
(4) Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraums 
gelten die vereinbarten oder durch die Schiedsstelle 
festgesetzten Vergütungen bis zum Inkrafttreten 
einer neuen Vergütungsvereinbarung weiter. 



 

 
 

§ 78 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

(1) Soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder 
gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt, prüft der Träger der 
Sozialhilfe oder ein von diesem beauftragter Dritter die 
Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der 
Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen des 
Leistungserbringers. Zur Vermeidung von Doppel-
prüfungen arbeiten die Träger der Sozialhilfe mit den 
Leistungsträgern nach Teil 2 des Neunten Buches, mit 
den für die Heimaufsicht zuständigen Behörden sowie 
mit dem Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung zusammen. Durch Landesrecht kann von 
der Einschränkung in Satz 1 erster Halbsatz 
abgewichen werden. 
 
(2) Die Prüfung erfolgt ohne vorherige Ankündigung 
und erstreckt sich auf Inhalt, Umfang,  Wirtschaftlich-
keit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der 
erbrachten Leistungen. 
 
(3) Der Träger der Sozialhilfe hat den Leistungs-
erbringer über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu 
unterrichten. Das Ergebnis der Prüfung ist dem 
Leistungsberechtigten in einer wahrnehmbaren 
Form zugänglich zu machen. 
 

 § 79 Kürzung der Vergütung 

(1) Hält ein Leistungserbringer seine gesetzlichen oder 
vertraglichen (vereinbarten) Verpflichtungen ganz oder 
teilweise nicht ein, ist die vereinbarte Vergütung für 
die Dauer der Pflichtverletzung entsprechend zu 
kürzen. Über die Höhe des Kürzungsbetrags ist  
zwischen den Vertragsparteien Einvernehmen herzu-
stellen. Kommt eine Einigung nicht zustande, ent-
scheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Schieds-
stelle. Für das Verfahren bei Entscheidungen durch die 
Schiedsstelle gilt § 77 Absatz 2 und 3 entsprechend. 
 
(2) Der Kürzungsbetrag ist an den Träger der Sozialhilfe 
bis zu der Höhe zurückzuzahlen, in der die Leistung 
vom Träger der Sozialhilfe erbracht worden ist, und im 
Übrigen an den Leistungsberechtigten zurückzuzahlen. 
 
(3) Der Kürzungsbetrag kann nicht über die 
Vergütungen refinanziert werden. Darüber hinaus 
besteht hinsichtlich des Kürzungsbetrags kein 
Anspruch auf Nachverhandlung gemäß § 77a Absatz 
2. 
 



 

§ 78 Außerordentliche Kündigung der Vereinbarungen 

Ist wegen einer groben Verletzung der gesetzlichen 
oder vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den 
Leistungsberechtigten und deren Kostenträgern durch 
die Einrichtung ein Festhalten an den Vereinbarungen 
nicht zumutbar, kann der Träger der Sozialhilfe die 
Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen. Das gilt insbesondere 
dann, wenn in der Prüfung nach § 76 Abs. 3 oder auf 
andere Weise festgestellt wird, dass Leistungs-
berechtigte infolge der Pflichtverletzung zu Schaden 
kommen, gravierende Mängel bei der Leistungs-
erbringung vorhanden sind, dem Träger der 
Einrichtung nach heimrechtlichen Vorschriften die 
Betriebserlaubnis entzogen oder der Betrieb der 
Einrichtung untersagt wird oder die Einrichtung nicht 
erbrachte Leistungen gegenüber den Kostenträgern 
abrechnet. Die Kündigung bedarf der Schriftform. § 59 
des Zehnten Buches bleibt unberührt. 
 

§ 79a Außerordentliche Kündigung der 
Vereinbarungen 

Der Träger der Sozialhilfe kann die Vereinbarungen 
mit einem Leistungserbringer fristlos kündigen, 
wenn ihm ein Festhalten an den Vereinbarungen auf 
Grund einer groben Verletzung einer gesetzlichen 
oder vertraglichen Verpflichtung durch die Vertrags-
partei nicht mehr zumutbar ist. Eine grobe Pflicht-
verletzung liegt insbesondere dann vor, wenn in der 
Prüfung nach § 78 oder auf andere Weise festgestellt 
wird, dass 
1. Leistungsberechtigte infolge der Pflichtverletzung 
zu Schaden kommen, 
2. gravierende Mängel bei der Leistungserbringung 
vorhanden sind, 
3. dem Leistungserbringer nach heimrechtlichen 
Vorschriften die Betriebserlaubnis entzogen ist, 
4. dem Leistungserbringer der Betrieb untersagt 
wird oder 
5. der Leistungserbringer nicht erbrachte Leistungen 
gegenüber dem Leistungsträger abrechnet. 
Die Kündigung bedarf der Schriftform. § 59 des 
Zehnten Buches bleibt unberührt. 
 

 


